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2000 Jahre romisches Vindonissa:
Militirgeschichtliche Betrachtungen

zu einem Jubildum

Hauptmann Jiirg Stiissi

Der Rhein ist Grenzfluss.
Als Grenzfluss tritt er in die Geschichte
ein, Grenzfluss ist er zu dieser Stunde.*

Dank Gaius Julius Caesar wissen
wir, dass der Strom das Gebiet der alten
Helvetier von dem ihrer germanischen
Nachbarn trennte, wie im Westen der
Jura und im Siiden Genfersee und
Rhone als helvetische Landmarken
gelten konnten!. Uber den Rhein hin-
weg kam es solange zu gegenseitigen
Pliinderungsziigen von Germanen und
Helvetiern2, bis diese beschlossen, in
friedlichere Gegenden im Westen
iiberzusiedeln. Das wollte und konnte
Caesar verhindern (Schlacht bei Bi-
bracte 58 v.Chr.)3. Der scharfsichtige
Feldherr und Staatsmann schickte den
Stamm ins aufgegebene schweizerische
Mittelland zuriick, um den Germanen
ein Uberschreiten des Rheins zu ver-
wehren4. Die Helvetier wurden so in
die romische Reichsstrategie einbezo-
gen, die sich nordlich der Alpen zu-
nichst auf das Halten der Rheinlinie
ausrichtete. Wie die Helvetier sich in
ihrem Raum behaupteten, war ihnen
offenbar freigestellt, dass sie hier zu
bleiben hatten, stand jedoch fest>.

Durch die Griindung der beiden
Kolonien Julia Equestris (Nyon) und
Raurica (Augst, oder dessen Vorlaufer)
durch Caesar und seinen Nachfolger
Munatius Plancus wurde ein erneutes
Ausbrechen der Helvetier aus dem
Mittelland verunmoglicht®.

*

Ausgrabungen auf dem Sporn von
Windisch, dem Auslidufer eines Pla-
teaus zwischen Aare und Reuss, haben
die Spuren eines helvetischen Oppi-
dums aus der Zeit nach Bibracte zutage
gefordert’. Bei der damaligen Bedeu-
tung des Flussverkehrs fiir den Han-
del gab es keinen Platz im Helvetierge-

*Die Schaffhauser, Ziircher und Basler
Ausnahmen bestitigen die Regel. Oberhalb
der Tardisbriicke ist zudem die Lage eine
grundsitzlich verschiedene, wie ein Blick
auf die Karte leicht ergibt.

biet, der ein besseres Verhiltnis von Si-
cherheit und 6konomischer Gunst der
Lage geboten hitte als Vindonissa. An
der Basis des Durchbruchs der Aare
durch den Jura zum Rhein gelegen, war
er vor germanischen Uberfillen durch
zwei beziehungsweise drei Flussldufe

eschiitzt. (Bei einer germanischen

berquerung des Rheins ostlich der
Aaremiindung galt es ausserdem Lim-
mat und Reuss zu iiberwinden, westlich
der Miindung der Aare immerhin auch
noch diese).

Das Imperium begniigte sich auf die
Dauer nicht mit der helvetischen Wacht
am Rhein. Die Legionen besetzten
vielmehr 15 v.Chr. das schweizerische
Mittelland8, was nicht verhinderte,
dass die helvetische Miliz weiterhin Be-
stand hatte®. In Vindonissa aber 16ste
ein romischer Militiarposten das Oppi-
dum der Helvetier ab, ein Posten, der
auf gleicher Stufe stand wie zum Bei-
spiel derjenige von Turicum (Ziirich).
Bezeichnenderweise bezog in Vindo-
nissa nicht etwa eine ganze Legion
Quartier, ldsst doch die augusteische
Politik iiberhaupt eher die Absicht
einer Eroberung Germaniens als jene
einer Verteidigung des Rheins gegen die
Germanen erkennen. In der Schlacht
im Teutoburger Wald (9 n.Chr.) setzte
dann der Cheruskerfiirst Arminius den
romischen Expansionsgeliisten ein ja-
hes Ende. Die Romer sahen sich, woll-
ten sie nicht unverhéltnisméssig grosse
Mittel einsetzen, auf die Rheingrenze
verwiesen, die es nun militérisch zu si-
chern galt. Ostlich der Gegend von
Zurzach besass Rom ein Glacis rechts
des Stromes, westlich aber bildete der
Rhein die Grenze bis hinab zur Nord-
see. Zu ihrem Schutz wurden Legionen
stationiert: in Vindonissa, Argentorate
(Strasbourg-Strassburg), = Mogontia-
cum (Mainz) sowie weiter rheinabwirts
in anderen Lagern wie Bonna (Bonn).

Rechts des Rheins wehte damals ein
rauher Wind '°. Ging es auch diesseits
etwas geordneter zu, waren doch die
Legionire in der Regel schwer in
Schranken zu halten!!. Immerhin er-

ASMZ Editorial

Er fiihrt
nur eine Stabskompanie ...

In der Schweizer Armee scheint es
erst- und zweitklassige Verantwor-
tungsbereiche zu geben. Wie sonst muss
man sich Formulierungen wie:

«— Er fiihrt nur eine Stabskompanie....
— Er hat nur ein Landwehrregiment
bekommen ...

— Er ist nur noch im Armeestab
eingeteilt ...

— Er konnte nur noch Munitions-
offizier werden ...»

erkldren?

Offensichtlich handelt es sich um
Vorurteile. Vorurteile wohl, weil man zu
wenig Erfahrung zu einem treffenden
Urteil besitzt.

Das Fiihren einer Stabseinheit ist:
taktisch weniger anspruchsvoll als das
Einsetzen einer Kampfformation. Aber
beziiglich Vielfalt der Aufgaben, orga-
nisatorischer Anspriiche und Fiih-
rungsproblemen  unter  erschwerten
Umstiinden ist die Polyvalenz eines
Stabseinheitskommandanten  beacht-
lich.

Auch die Abwertung der Fiihrung
von Landwehr- oder Landsturmforma-
tionen ist unverstandlich.

Es ist namlich anspruchsvoll, reife
Menschen mit Lebenserfahrung und
kritischer Erwartungshaltung zu fiih-
ren, zu motivieren, zu iiberzeugen und
zu begeistern.

Damit sind wir auch schon beim Ar-
meestab. Jeder Fiihrungsgehilfe strebt
eine Karriere an, die iiber den Regi-
mentsstab und den Divisionsstab in den
Korpsstab fiihrt. Hierarchisch wiirde
diese Linie logischerweise in den Ar-
meestab fiihren. Aber diese letzte Mu-
tation ist oft gar nicht beliebt. Weshalb
wohl? Wahrscheinlich kennen unsere
Offiziere die Verantwortungsbereiche
der Armeestabsteile nur schlecht. Die
burschikose Bezeichnung «Armenstaby
kann wohl nur von Unkundigen geprigt
worden sein.

Verbleibt noch die Wiirdigung des
«zweiten Bildungsweges»: «Er konnte
nur noch Munitionsoffizier werden...»

Es gibt in unserer Armee Funktio-
nen, die nicht der Grundausbildung
entspringen. Es braucht also Offiziere,
die bereit sind, fiir andere Aufgaben
umgeschult zu werden. Sie erweitern
damit ihren Horizont, diversifizieren
ihr militirisches Konnen. Sie verdienen
also Anerkennung und Dank.

Jede Funktion hat ihre Aufgaben und
Pflichten. Jede Funktion tragt zum Er-
reichen des Kriegsgeniigens bei. Es gibt
keine erst- und zweitklassigen Verant-
wortungsbereiche.

ASMZ Nr. 10/1986

597



	Es führt nur eine Stabskompanie...

